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TREPPENSTURZ

Der fünfjährige Phillip verbringt eine Woche bei seiner Großmut-

ter. Als er in Eile die Treppe hinunter will, werden ihm die unge-

wohnt hohen Stufen der alten Treppe zum Verhängnis. Er stürzt 

die Treppe hinab und zieht sich mehrere Prellungen am Rücken 

und einen Bruch eines Unterarms zu. Auch seinen Kopf stößt 

er mehrmals heftig, wodurch sich ein Blutgerinnsel im Gehirn 

bildet. Obwohl es in der Klinik entfernt werden kann, kommt die 

Behandlung leider zu spät, um eine dauerhafte Schädigung zu 

verhindern. Phillip wird niemals wieder ohne fremde Hilfe leben 

können. Die Behandlungskosten werden zwar durch die Kran-

kenversicherung der Eltern gedeckt, die anfallenden Kosten für 

den Hausumbau, Intensivtherapie etc. gehen jedoch zu Lasten 

der Eltern. 

 SCHADENBEISPIELE AUS DER PRAXIS

Ob Eltern jemals aufhören sich Sorgen um Ihre Kinder zu machen? 

Vermutlich nicht, da man leider nicht ständig bei ihnen sein und auf 

sie aufpassen kann. Kinder bedenken mögliche Gefahren bei ihrem 

Handeln meist nicht. Da kann viel passieren. Wer kommt für die Kos-

ten auf? Und wie steht es um die grundsätzliche finanzielle Zukunft 

eines Kindes? Bei der Absicherung von Kindern sind einige Punkte zu 

bedenken. Nehmen Sie sich etwas Zeit dafür.

KRANKENHAUS

Bei der zweijährigen Lisa wird ein schwerer Herzfehler diagnos-

tiziert. Fälle dieser Art wurden vereinzelt bereits erfolgreich von 

einem Spezialisten in Heidelberg operiert. Dieser Arzt rechnet al-

lerdings nicht im Rahmen der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 

ab, sondern nur mittels Honorarvereinbarung. Lisas Eltern kön-

nen ihre Krankenkasse zwar zu einer Teilübernahme der Kosten 

bewegen, müssen mit der Hausbank aber dennoch über einen 

größeren Kredit verhandeln.
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FÜR WEN IST DIE VERSICHERUNG?

Kranken- und Pflegeschutz

Im Rahmen der Familienversicherung sind Kinder über die Mit-

gliedschaft eines Elternteils gesetzlich krankenversichert. Anfallen-

de Behandlungskosten sind im Rahmen des Leistungskatalogs der 

Krankenkassen also gedeckt. Auch Leistungen der gesetzlichen Pfle-

geversicherung stehen einem Kind zu. 

In beiden Bereichen bestehen aber natürlich auch große Versor-

gungslücken, die man mit Ergänzungsschutz schließen kann. Privat 

Krankenversicherte können ihre Kinder per Meldung in dem Umfang 

versichern, den sie für sich selbst wählen.

Absicherung unfallbedingter Invalidität

Kinder stehen unter dem Schutz der Gesetzlichen Unfallversicherung. 

Allerdings nur im Kindergarten, der Schule und auf dem direkten Weg 

hin und zurück. In Kinderhorten, Krippen und Krabbelgruppen kann 

ebenfalls bereits Schutz geboten sein – allerdings nur, wenn diese 

Einrichtungen unter staatlicher Aufsicht stehen. Seit vielen Jahren 

liefert die Unfallstatistik das Ergebnis, dass der Großteil aller Unfälle 

daheim passiert. Über die Hälfte davon erleiden Kinder unter fünf Jah-

ren. Die Leistung der gesetzlichen Unfallversicherung ist bescheiden. 

Erst ab einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 20 % wird hier eine 

sehr kleine Rente geleistet. Ein unter sechsjähriges Kind erhält bei 

einer dauerhaften 100-prozentigen Minderung der Erwerbsfähigkeit 

durch einen versicherten Unfall maximal eine monatliche gesetzliche 

Unfallrente von aktuell 624,17 Euro.

Um eine vernünftige Absicherung für ein Kind zu schaffen, können 

Eltern eine private Unfallversicherung abschließen. Solch ein Vertrag 

kann dann einen echten Einkommensersatz liefern. Auch für eine 

ausreichend hohe Kapitalleistung für die übers Leben anfallenden 

Umbaukosten und andere finanzielle Folgen eines Unfalls kann auf 

diesem Weg gesorgt werden.

Absicherung krankheitsbedingter Invalidität, Arbeits-

bzw. Erwerbsunfähigkeit

Für diesen Bereich bietet das Sozialsystem für Kinder keinerlei Schutz. 

Für den Leistungsanspruch z. B. auf Erwerbsminderungsrente wäre 

es nötig, Beiträge in die Gesetzliche Rentenversicherung einzubezah-

len und die Anwartschaftszeiten erfüllt zu haben. Eine Mitversicherung 

von Familienmitgliedern über die Eltern, wie es bei den Krankenkas-

sen der Fall ist, gibt es hier nicht. Kann ein Kind nach schwerer Krank-

heit also evtl. nie für sich selbst sorgen, wird es gezwungenermaßen 

irgendwann zum Sozialfall werden.

VERSORGUNGSLÜCKEN SCHLIESSEN

Die aufgezeigten Versorgungsprobleme können mit Produktlösungen 

verschiedener Versicherungssparten gelöst werden. Da Beiträge für 

Kinder in der Regel deutlich preiswerter kalkuliert sind als die für Er-

wachsene, ist es schon mit überschaubarem monatlichen Aufwand 

möglich, einem Kind den benötigten Versicherungsschutz aufzubau-

en. Dies kann auch ein sinnvolles „Geschenk“ von den Großeltern 

oder anderer Familienangehöriger sein.

 WISSENSWERTES
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WARUM MUSS MAN ETWAS TUN – UND WAS?

Krankheit

Auch Kinder sind vor schweren Erkrankungen nicht sicher. Unfälle, 

Krebs etc. – für Eltern stellt ein solcher Schicksalsschlag die Welt auf 

den Kopf. Wie beruhigend muss es da sein, das Kind in die Hände 

eines Spezialisten geben zu können? Erfahrung bietet Sicherheit.

Allerdings kann auch bereits eine einfache Blinddarmentfernung 

Probleme verursachen. Möchte man sein Kind nicht alleine im Kran-

kenhaus lassen (Rooming In) fallen Kosten für die Unterbringung der 

Begleitperson an, die vom Krankenversicherer in der Regel nicht über-

nommen werden. 

Im Bereich der Krankenzusatzversicherung finden sich für fast alle 

denkbaren Fälle Lösungen. Da die Beiträge für Kinder ohne Al-

tersrückstellungen kalkuliert sind, fallen diese ausgesprochen nied-

rig aus. Einem Kind einen leistungsstarken Ergänzungsschutz zu den 

Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung zu bieten, ist also 

nicht mit hohen Kosten verbunden. So kostet ein stationärer Tarif, der 

eine Unterbringung im Ein-Bett-Zimmer, die Unterbringung eines be-

gleitenden Elternteils und auch die Honorarvereinbarung eines Spezi-

alisten übernimmt, für ein Kind kaum 5 Euro im Monat. 

Das Hauptaugenmerk bei der Ergänzung für den Krankheitsfall sollte 

auf den Bereichen liegen, in denen hohe Kosten schlummern und 

für Familien zu einer echten Belastung werden können. Neben dem 

bereits genannten stationären Bereich können auch Pflegekosten ein 

großes Problem werden. Auch hier fallen für die umfangreiche Absi-

cherung eines Kindes nur geringe Beiträge an.

Hat man diese Problembereiche abgedeckt, kann man sich immer 

noch Gedanken über Brille, Heilpraktiker, Kieferorthopädie und ähnli-

ches machen. Die Kosten, die hier anfallen, sind zwar unschön – aber 

sicher nicht existenzbedrohlich.

Unfall

Je nach Grad und Schwere einer unfallbedingten Invalidität fallen 

Kosten an. Behandlungskosten werden in der Regel von der Kranken-

versicherung übernommen, die in gewissem Rahmen auch für Dinge 

wie einen Rollstuhl, Prothesen etc. aufkommt. Möchte man seinem 

Kind hier allerdings bessere Qualität bieten, um dessen Leben ange-

nehmer zu gestalten, muss man für diese Kosten selbst aufkommen. 

Beispielhaft sei hier eine moderne Handprothese genannt, die auf 

Restnervenimpulse reagiert, die seitens der Kasse bestenfalls bezu-

schusst werden würde.

Auch hier fallen die Beiträge für Kinder sehr niedrig aus. Schwer-

punkt in den möglichen Leistungsbereichen muss in jedem Fall auf 

die Invaliditätsleistung gelegt werden, wobei die Grundsumme nicht 

zu niedrig ausfallen sollte. Eine progressive Steigerung der Entschädi-

gungsleistung ist ebenfalls empfehlenswert, da zu erwartende Kosten 

mit dem Grad der Invalidität steigen. Auch auf eine Erstattung kos-

metischer Operationen kann geachtet werden, damit das Maximum 

getan werden kann, einem Kind z. B. nach einer starken Verbrennung 

im Gesicht das Leben leichter zu machen.

 WISSENSWERTES
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WELCHE BEREICHE SIND AUSSERDEM  
ZU BEACHTEN?

Arbeitskraftabsicherung

Auch an eine Absicherung der Arbeitskraft sollte bereits bei Kindern 

gedacht werden. Krankheit und Unfall können dafür sorgen, dass ein 

Kind evtl. nie ein eigenes Einkommen erzielen wird. Die Möglichkeiten 

der Absicherung sind hier allerdings überschaubar:

In der Regel ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung erst ab dem 

10. Lebensjahr abschließbar – einzelne Tarife stehen ab dem 6. Le-

bensjahr zur Verfügung. Bereits ab Geburt bzw. kurz danach kann 

aber bereits ein Tarif mit Option auf den späteren Abschluss einer 

Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen werden. Empfehlens-

wert sind dabei insbesondere Produkte, die nur zu Vertragsbeginn 

eine Gesundheitsprüfung vorsehen, bei der späteren Ausübung der 

Option jedoch darauf verzichten. Dazu sollte man wissen, dass im 

Zuge der hohen Untersuchungsdichte von Kindern heutzutage leider 

nicht selten schon recht früh gesundheitliche Auffälligkeiten festge-

stellt werden. Diese Tendenz erhöht zwar einerseits im Grundsatz die 

Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung, andererseits wird dadurch 

aber auch häufig der spätere Zugang zu uneingeschränktem Berufs-

unfähigkeitsschutz verbaut. Daher gilt: Die Hürde der Gesundheitsprü-

fung sollte so früh wie möglich genommen werden – am besten so 

schnell wie möglich nach der Geburt! 

Übrigens sind mit den sogenannten Multi-Renten auch alternative 

Absicherungslösungen verfügbar. Hierbei handelt es sich um eine Un-

fallrente, die nicht nur nach einem Unfall, sondern auch bei diesen 

weiteren Ereignissen zur Auszahlung kommen kann: Organschädi-

gung (auch durch Krankheit wie z. B. Krebs), Verlust von Grundfähig-

keiten (Sehen, Hören, Sprechen etc.) und Pflegebedürftigkeit.

Gerade der frühzeitige Abschluss einer Grundfähigkeitsversiche-

rung ist empfehlenswert. Diese ist bereits ab dem vollendeten 6. 

Lebensmonat absicherbar. Sie schützt Ihr Kind, falls grundlegende 

Fähigkeiten gar nicht erst entwickelt oder durch Krankheit oder Unfall 

verloren gehen. Im Leistungsfall erhält Ihr Kind eine monatliche Zah-

lung, oft bis zum Ende des Erwerbslebens. Besonders vorteilhaft: Viele 

Tarife ermöglichen später einen nahtlosen Wechsel in eine vollwertige 

Berufsunfähigkeitsversicherung – ohne erneute Gesundheitsprüfung.

Ausbildung, Aussteuer, Altersvorsorge

Eine Ausbildungsversicherung ist oft eine der ersten Versicherungen, 

an die Eltern oder Großeltern denken. Man möchte zur Volljährigkeit 

gerne ein kleines Startkapital für Führerschein, erstes Auto oder die 

erste Wohnung übergeben. Hierbei ließe sich schnell und einfach 

auch ein Grundstein zur Altersvorsorge legen. Es mag zunächst etwas 

befremdlich wirken, dass man sich bereits jetzt Gedanken über die Al-

tersvorsorge eines Kindes machen soll, mit Blick auf die Inflation und 

den bevorstehenden Strukturwandel im Land kann man allerdings 

sagen: „Je früher man sich dieses Themas annimmt, desto besser“.

Sehr viele Rententarife lassen sich bereits für Kinder abschließen und 

bieten die Möglichkeit, zu einem gewünschten Alter eine Teilentnahme 

des angesammelten Kapitals vorzunehmen, um das Kind beschenken 

zu können. Steht das Kind dann voll im Berufsleben, kann der Vertrag 

von diesem übernommen und weiter bespart werden – ohne die an-

fängliche Belastung der Abschlusskosten. Das ist ein sinnvolles Ge-

schenk für einen jungen Menschen.

Privathaftpflicht

Leben Kinder unter 7 Jahren in Ihrem Haushalt, lohnt sich ein Blick in 

Ihre Privathaftpflicht: In diesem Alter gelten Kinder als deliktunfähig –  

haften also nicht für Schäden. Ohne passende Deckung zahlt die Ver-

sicherung nur bei Aufsichtspflichtverletzung. Eine entsprechende De-

ckungserweiterung schützt vor Ärger, z. B. mit Nachbarn oder Familie.
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